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Am 1. Dezember 2018 fiel in Niedersachsen der Startschuss.
Seitdem können Ärzte ihre Patienten im Einzelfall auch aus-
schließlich via Bildschirm oder Telefon, per App oder E-Mail
behandeln. Welche ethischen, medizinischen und nicht zu-
letzt rechtlichen Fragen stellen sich bei dieser Lockerung des
Fernbehandlungsverbots?
Diesem Themenkomplex
ging der 2. Niedersächsische
Digitalgipfel Gesundheit in
Hannover nach, zwei Tage
vor Beginn der neuen digita-
len Wirklichkeit. 

Zum Digitalgipfel, den die Ärztekammer Niedersachsen
(ÄKN) und die Hochschule Hannover (HsH) zum zweiten
Mal an der Expo Plaza ausrichteten, waren 15 hochkaräti-
ge Referenten eingeladen worden. Rund 200 Gäste nahmen
teil und konnten zum Auftakt den eindrucksvollen Trailer aus

der ÄKN-Filmschmiede anschauen, der ÄKN-Präsidentin
Dr. med. Martina Wenker veranlasste, ihre Begrüßungsrede
zu kürzen. „Lediglich das Verbot der ausschließlichen Fern-
behandlung wurde aufgehoben, mehr nicht“, dämpfte Wen-
ker zu hohe Erwartungen oder zu große Befürchtungen im

Publikum. „Telemedizin er-
setzt keine einzige Arztmi-
nute.“

Hat die neue digitale Zeit-
rechnung bereits begonnen?
Wie sieht inzwischen der
Alltag in den Arztpraxen aus?

Zum Auftakt des Digitalgipfels berichteten ÄKN-Vizepräsi-
dentin Marion C. Renneberg und Vorstandsmitglied Dr. med.
Wolfgang Lensing bei einer Podiumsdiskussion von ihren Er-
fahrungen mit der Telemedizin. „Ich kann die Hausbesuche
in ländlichen Gebieten an eine Praxisassistentin mit ihrem Tab-

Arztbesuch per App?
Niedersächsischer Digitalgipfel berät über Telemedizin und Datenschutz /
Neues Krankheitsbild „Cyberchondrie“
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Die Kammerversammlung der ÄKN hat 
mit großer Mehrheit die Formulierung des
121. Deutschen Ärztetags übernommen,
der im Mai die entsprechende Änderung
der (Muster-) Berufsordnung beschlossen
hatte.
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Interview auf dem „Markt der Möglichkeiten“: Vorstandsmitglied Dr. med. Gisbert Voigt im Foyer des Design Centers an der Expo Plaza



führt, berichtete ÄKN-Vizepräsidentin Renneberg. Lensing
unterstrich sein Misstrauen gegenüber der digitalen Daten-
flut: „Früher hätte man tonnenweise Papier klauen müssen,
um an 100.000 Patientendaten zu kommen, heute reicht es,
einen Server zu knacken.“ Auch im Publikum wurden Be-
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DIE PRAXISSOFTWARE 
MIT DEM SELBST-UPDATE 
Nie mehr Updatestress zum Quartalswechsel.
Bisher waren Updates oft harte Arbeit. Mal unvollständig, 
mal zeitraubend, mal nervend. medatixx macht Schluss 
damit: Mit medatixx laufen alle erforderlichen Updates 
automatisch. Ihre Praxissoftware ist immer aktuell und Ihr 
Praxisbetrieb läuft ungestört weiter.

Mehr erfahren unter: alles-bestens.medatixx.de

„Hausbesuche delegieren hilft mir am meisten“ – ÄKN-Vizepräsiden-
tin Marion C. Renneberg

„Der haptische Eindruck fehlt“ – Dr. med. Wolfgang Lensing

Anzeige

Stichwort: Jameda-Urteile

Durch das letzte Urteil des BGH vom 20. Februar 2018 –
VI ZR 30/17 – hatte eine Dermatologin schließlich sogar
die vollständige Löschung ihres Profils erstritten – nachdem
sie zuvor in anderen Verfahren insgesamt 17 negative Be-
wertungen hatte entfernen lassen. „Diese vollständige Lö-
schung ist allerdings nur dann möglich, wenn der Betrei-
ber des Bewertungsportals seine neutrale Mittlerposition
verlassen hat“, erklärt Professor Dr. iur. Fabian Schmieder.
Jameda hatte bei Ärzten, die lediglich ein kostenloses Ba-
sis-Profil hatten, Werbung für Ärzte mit einem kosten-
pflichtigen Premium-Profil eingeblendet. Damit hatte die
Plattform nach Ansicht des BGH ihre Neutralität verloren.
Diese Praxis der unterschiedlichen Profile hat Jameda al-
lerdings zwischenzeitlich eingestellt.

let delegieren – das hilft mir am meisten“, sagte Renneberg,
die in Ilsede bei Braunschweig als Allgemeinmedizinerin ar-
beitet. Lensing, der in Hannover als Hautarzt praktiziert,
zeigte sich weniger angetan von den neuen Möglichkeiten,
mit Patienten zu skypen: „Das analoge Hautkrebsscreeening
ist nicht ersetzbar. Per Bildschirm bekomme ich nicht alles
zu sehen, und der haptische Eindruck fehlt.“

In der von ÄKN-Kommunikationschef Thomas Spieker ge-
leiteten Runde kamen zahlreiche neue Möglichkeiten zur
Sprache. So schlug San.-Rat Dr. med. Josef Mischo, Präsi-
dent der Saarländischen Ärztekammer und Vorsitzender der
BÄK-Berufsordnungsgremien, Onlinesprechstunden von
Ärzten im Ruhestand vor: „Über die Fernbehandlung kann
so ihr reicher Erfahrungsschatz genutzt werden.“ Sie kön-
nen damit niedergelassene Kollegen bei ihrer regulären Pra-
xistätigkeit entlasten.

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
habe einen deutlichen Mehraufwand für die Arztpraxen mit
sich gebracht und zu Verunsicherung bei den Patienten ge-



fürchtungen dieser Art laut, vor allem mit Blick auf die so-
genannte Konnektorlösung zum Datentransfer zwischen
Praxen und Kliniken. Für die „intimen Da-
ten“ in psychiatrischen und psychothera-
peutischen Praxen etwa sei diese Technik
ein „Riesenproblem“, sagte ein Teilneh-
mer. 

Mit den ethischen Folgen digitaler An-
wendungen beschäftigte sich der Keynote-Vortrag von Pro-
fessor Dr. med. Giovanni Maio, MA phil. von der Universi-
tät Freiburg. „Mit der Digitalisierung kommt unweigerlich
eine Reduktion der Wirklichkeit, das muss man sehen und

berücksichtigen“, erklärte der Medizinethiker. Durch Ent-
kontextualisierung, Entsinnlichung, Enträumlichung und
Entzeitlichung werde eine neue Wirklichkeit geschaffen.
„Mehr Daten sind nicht mehr Wissen“, sagte Maio. Alles,
was sich nicht in Strukturen oder Zahlen fassen lasse, etwa
das sinnlich Wahrnehmbare, gehe verloren.

In der analogen Wirklichkeit zeige sich der gute Arzt darin,
dass er auch mit Uneindeutigkeiten gekonnt umzugehen ver-
mag. Nur so werde er dem Einzelfall gerecht. „Um das viel-
schichtige Gesamtbild sehen zu können, braucht man Er-
fahrung und Einsicht in die singuläre Situation“, erklärte der
Medizinethiker. Die digitale Fokussierung aufs Detail, warn-
te Maio, paart sich mit dem Diffuswerden des Ganzen. Den-
noch könne die Digitalisierung dem Arzt eine Hilfe sein, so-
fern er sich der Begrenztheit des digitalen Blickwinkels be-
wusst ist. „Am Ende bleibt es eine Technik“, unterstrich der

Medizinethiker, „die Be-
gegnung mit dem Patien-
ten hingegen hat heilsame
Kraft.“

Der rein digitale Kontakt
mit dem Patienten kann

nicht nur medizinisch, sondern auch aus juristischer Sicht
problematisch sein. Bei Konsultationen via Bildschirm oder
per App drohen haftungsrechtliche Fallstricke, wie Profes-
sor Dr. iur. Jan Eichelberger, LL.M. oec. von der Leibniz Uni-
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„Mehr Daten sind nicht mehr Wissen“ – Professor Dr. med. Giovanni
Maio, MA phil.

„Am Ende bleibt es eine Technik, die
Begegnung mit dem Patienten hinge-
gen hat heilsame Kraft.“
Prof. Dr. med. Giovanni Maio, MA phil.

Kammerpräsidentin Dr. med. Martina Wenker im Gespräch mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit, 
Dr. rer. pol. Thomas Gebhart MdB und dem Präsidenten der Hochschule Hannover, Professor Dr. rer. nat. Josef von Helden (v.l.n.r.)



versität Hannover erläuterte. Qualitative Einschränkungen
und technische Probleme beispielsweise bei der Befunder-
hebung können zu Behandlungsfehlern führen – für die letzt-
lich der Arzt haftbar sein kann. Dennoch sei die Lockerung
des Fernbehandlungsverbots zu begrüßen, sagte der Jurist:
„Das Haftungsrecht sorgt dafür, dass es nicht zu einem Ab-
sinken der Behandlungsqualität kommt.“ (siehe dazu Inter-
view auf S. 14)

Vom Online-Akteur zum Online-Opfer: „Stehen Ärzte in Be-
wertungsportalen am Pranger?“ fragte sich der nächste Re-
ferent Professor Dr. iur. Fabian Schmieder von der Hoch-
schule Hannover in seinem ebenfalls rechtswissenschaftli-
chen Vortrag. Grundsätzlich könne sich ein Arzt zwar nicht
dagegen wehren, in ein Bewertungsportal aufgenommen zu
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„Stehen Ärzte am Pranger?“ – Professor Dr. iur. Fabian Schmieder Herzlich willkommen: Präsidentin Dr. med. Martina Wenker begrüßt 
Staatssekretär Dr. rer. pol. Thomas Gebhart MdB und den Vizepräsi-
denten der Hochschule Hannover, Professor Dr.-Ing. Oliver J. Bott



werden. Gegen unwahre Tatsachenbehauptungen und he-
rabwürdigende, ausschließlich schmähende Meinungsäu-
ßerungen sowie unsubstantiierte Bewertungen bestehe al-
lerdings ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch ge-
genüber dem Verfasser der Be-
wertung. Spätestens ab Kennt-
nis bestehe dieser auch ge-
genüber dem Betreiber der
Plattform – als sogenanntem
mittelbaren Störer, wie der Jurist erklärte. „In diesen Fällen
kommt man an Jameda und die anderen Portalbetreiber he-
ran, auch wenn es mühsam ist“, sagte Schmieder und ver-
wies auf die „Jameda-Urteile“ des Bundesgerichtshofs
(BGH). In diversen Verfahren vor dem BGH hatte eine Ärz-
tin zuletzt sogar die vollständige Löschung ihres Profils in
dem Bewertungsportal erstritten. (siehe dazu Kasten S. 9)

Zu „Reputation und Patientenfeedback im Internet“ sowie
zu zwei weiteren Themen bot der Digitalgipfel den Teil-
nehmern kleinere Foren an. „Die überwiegende Zahl der Be-
wertungen im Internet ist positiv“, fasste Professor Dr. med.

Uwe Sander von der Hochschule Hannover neuere For-
schungsergebnisse zusammen. Mehrere Studien hätten je-
doch ergeben, dass Online-Ratings weder bei Krankenhäu-
sern noch bei niedergelassenen Ärzten die Qualität und Leis-

tung richtig widerspiegel-
ten. In den Freitexten könn-
ten Ärzte allerdings die Be-
dürfnisse der Patienten er-
kennen, sagte Sander. 

Wie sich die Reputation direkt per Internet verbessern lässt,
berichtete HsH-Medienexpertin Professorin Dr. phil. Anni-
ka Schach anhand eines Beispiels. Sie verwies auf das Kli-
nikum Dortmund, das über Instagram und Facebook ein neu-
es Live-Format aufgelegt hat. In den live gesendeten Sprech-
stunden werden von Ärzten und Pflegepersonal medizini-
sche Fragen aufgegriffen, etwa zu HIV/Aids, Schilddrüsen-
krebs und Impotenz bei Diabetes. „Der Leiter der Diabe-
tesstation bekommt inzwischen Fan-Post“, sagte die PR-Ex-
pertin. Mit dem neuen „Influencer-Format“ habe das Kran-
kenhaus seine Reichweite in der Region entscheidend ver-
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„Die Hälfte der befragten Ärzte zieht Bewer-
tungen zu Qualitätsverbesserungen heran.“

Prof. Dr. med. Uwe Sander

Diskussionsforum zum Thema „Reputation und Patientenfeedback im Internet“



bessern können. Vier andere Krankenhäuser sind nach Aus-
sagen Schachs inzwischen dem Beispiel einer kostengüns-
tigen Werbekampagne gefolgt – für die es nur eines Hand-
ys und zweier Leuchten bedarf. 

Nicht alle Forumsteilnehmer waren von den Facebook- und
Instagram-Auftritten angetan. „Die Medizin bekommt immer
mehr Showcharakter“, kritisierte ein Oberarzt aus Wolfsburg.
In den anderen Foren ging es um Fragen zum Arzthaftungs-
recht im Rahmen des Fernbehandlungsverbots und um Cy-

berchondrie, ein neues Krankheitsbild, das „Dr. Google“  ge-
schuldet ist (siehe dazu Interview auf S. 16)

Auch Politiker nahmen am Digitalgipfel teil. Niedersachsens
Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler MdL,
erklärte, dass sich in Zukunft das Berufsbild des Arztes ver-
ändern wird. „Das betrifft zum einen das Arbeiten in der zu-
nehmend digitalen Welt, aber auch die Kommunikation und
den Umgang mit den Patienten“, sagte Thümler. „Zwi-
schenmenschliche Interaktion wird eine noch größere Rol-
le spielen.“

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann sagte, die
Fernbehandlung ergänze die Präsenzversorgung und habe
noch wachsendes Potenzial. „Gerade vor dem Hintergrund
der demografischen Entwicklung können telematische An-
wendungen erhebliche Möglichkeiten und Chancen bieten,
besonders in einem Flächenland wie unserem“, betonte die
Sozialministerin. Um die Akzeptanz für den Einsatz digita-
ler Technologien zu erhöhen, sei es wichtig, die relevanten
Akteure frühzeitig einzubeziehen und die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zu fördern. Der Niedersächsische Digital-
gipfel sei ein wichtiger Beitrag dazu, sagte Reimann: „Ich
hoffe auf eine Weiterführung in 2019.“

■ Christine Koch
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„Das Berufsbild des Arztes verändert sich“ – Niedersachsens Minister
für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler MdL
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zusehen, sondern auch zu befühlen und gegebenenfalls mit
anderen Stellen der Haut des Patienten zu vergleichen. Dann
wird die Begutachtung einer vom Patienten per Smartpho-
ne angefertigten und per Internet an den Arzt übertragenen
Fotografie kaum ausreichen. Anders mag es hingegen liegen,
wenn beispielsweise nur der Heilungsfortschritt der Opera-
tionswunde nach Entfernung der Hautveränderung durch
einfache Inaugenscheinnahme überwacht werden muss –
dies könnte möglicherweise auch per Smartphone stan-
dardkonform gelingen.

Im Interview: Professor
Dr. iur. Jan Eichelberger,
LL.M. oec. 
Leibniz Universität Hannover

Schon bei konventionellen Behandlungsfehlern ist die
Arzthaftung oft eine knifflige Frage. Mit der Lockerung
des Fernbehandlungsverbots drohen neue rechtliche
Probleme, wie Sie in ihrem Vortrag beim Digitalgipfel
anschaulich schilderten. Herr Professor Eichelberger,
womit muss ein Arzt rechnen, den seine Patienten via
Bildschirm oder App konsultieren?
Jede ärztliche Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der
Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen
Standards zu erfolgen. Dies gilt selbstverständlich auch für
telemedizinische Behandlungen. Wird dieser Behandlungs-
standard beim Einsatz telemedizinischer Möglichkeiten
nicht eingehalten und entstehen daraus Gesundheitsschä-
den, kommt eine Haftung des Arztes in Betracht.

Wann wird der Behandlungsstandard nicht eingehalten?
Immer dann, wenn die konkrete Behandlung hinter dem all-
gemein anerkannten fachlichen Standard zurückbleibt. Das
ist also in erster Linie eine medizinische Frage. Angenom-
men, medizinischer Standard bei der dermatologischen Be-
gutachtung einer Hautveränderung ist es, diese nicht nur an-

Professor Dr. iur. Jan Eichelberger, LL.M. oec.

Spannende Podiumsdiskussion: Inken Holldorf, Leiterin der Landesvertretung Niedersachsen der Techniker Krankenkasse, sieht die 
Digitalisierung als Chance für eine bessere Vernetzung
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und überwacht worden ist. Noch weitgehend unklar ist da-
bei freilich, wie mit technischen Geräten umzugehen ist, die
nicht der unmittelbaren Einflusssphäre des Arztes zuzu-
rechnen sind, etwa dem Smartphone des Patienten oder dem
zur Datenübertragung genutzten Internet. Nach meinem Da-
fürhalten können Fehlfunktionen aus diesen Bereichen nicht
ohne weiteres dem Arzt angelastet werden. Anders könnte
es aber möglicherweise bei einem „Fehler“ einer speziell für
die telemedizinische Behandlung programmierten App sein,
die der Arzt seinem Patienten zur Verfügung stellt. Hier ist
juristisch noch Vieles offen.                                               ■

Welche Vorsichtsmaßnahmen kann ein Arzt ergreifen? 
So verlockend die neuen Möglichkeiten der Telemedizin
auch sein mögen; solange damit das hohe Niveau ärztlicher
Behandlung nicht sicher erreicht werden kann, droht eine
Haftung. Es sollte deshalb in jedem einzelnen Fall genau ge-
prüft werden, ob und unter welchen Voraussetzungen mit
telemedizinischen Angeboten der gebotene und von den Pa-
tienten mit Recht erwartete Behandlungsstandard erreicht
werden kann. Das kann natürlich auch bedeuten, bestimmte
technische Möglichkeiten einstweilen noch nicht in der me-
dizinischen Behandlung einzusetzen.

Lassen sich solche rechtliche Fallstricke auch umgehen?
Zwar ist es möglich, einvernehmlich einen hinter dem allge-
mein anerkannten fachlichen Standard zurückbleibenden Be-
handlungsstandard zu vereinbaren, jedoch sind die Anforde-
rungen an eine solche Vereinbarung sehr streng und werden
in der Praxis oft nicht erfüllt. Allein die Inanspruchnahme ei-
nes telemedizinischen Angebots wird deshalb regelmäßig kei-
ne Vereinbarung einer Substandardbehandlung darstellen. 

Wer ist schuld, wenn die Technik streikt und deshalb
ein Fehler passiert?
Im Ausgangspunkt muss der Arzt sicherstellen, dass die von
ihm eingesetzte Technik ordnungsgemäß funktioniert. Eine
Haftung kommt also in Betracht, wenn die eingesetzte Tech-
nik entweder sich nicht in ordnungsgemäßem technischem
Zustand befunden hat oder nicht ordnungsgemäß bedient

Verbund für übergreifenden Datenaustausch: Das Konsortium HiGHmed will die Effizienz klinischer Forschung steigern. Auf dem Bild v.l.n.r.: 
ÄKN-Vizepräsidentin Marion C. Renneberg, ÄKN-Präsidentin Dr. med. Martina Wenker, der Parlamentarische Staatssekretär Dr. rer. pol. 
Thomas Gebhart MdB, Professor Dr. med. Dr.-Ing. Michael Marschollek (Direktor des Peter L. Reichertz Instituts für medizinische Informatik)
und der Präsident der Hochschule Hannover, Professor Dr. rer. nat. Josef von Helden

Der GesundheitsCampus Osnabrück präsentiert Roboter Pepper



Im Interview: 
Professorin 
Dr. med. Astrid Müller
Medizinische Hochschule Hannover

Frau Professorin Müller, beim Digitalgipfel
Gesundheit stieß Ihr Forumsthema „Cyberchon-
drie“ auf großes Interesse bei den Tagungsteil-
nehmern. Tappen immer mehr Menschen, die
sich um ihre Gesundheit sorgen, in die Internet-
falle? Befördert Dr. Google sogar die Cyper-
chondrie?
Wenn Menschen gesundheitsbezogene Informatio-
nen vermehrt via Internet sammeln, ihre Aufmerk-
samkeit bei der Internetrecherche vorrangig auf negative The-
men richten und in einer informationalen Filterblase leben,
kann dies in starken Ängsten bezogen auf den eigenen Ge-
sundheitszustand resultieren. Die Zugänglichkeit von digi-
talen gesundheitsbezogenen Informationen kann sich im Ein-
zelfall also tatsächlich negativ auswirken und zu einer Cy-
berchondrie beitragen.

Auf welches Krankheitsbild müssen sich Ihre Arztkol-
legen in der Praxis einstellen? Wie kann die Erkrankung
diagnostiziert werden?
Nach jetzigem Wissensstand wird davon ausgegangen, dass
Cyberchondrie kein eigenständiges, neues Krankheitsbild
darstellt. Vielmehr handelt es sich wohl um eine digitale
Transformation der hypochondrischen Störung, also der
Angst oder Überzeugung, an einer ernsthaften Erkrankung
zu leiden, die bisher übersehen wurde. Interessant sind in
diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer 2014 veröf-
fentlichten Untersuchung von Eichenberg und Wolters. Sie
deuten darauf hin, dass Menschen mit Hypochondrie ge-
sundheitsbezogene digitale Angebote wesentlich häufiger
nutzen als Personen ohne Hypochondrie. Das spricht für ei-
nen Zusammenhang zwischen Hypochondrie und verstärk-
ter Nutzung gesundheitsbezogener Internetapplikationen.
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Professorin Dr. med. Astrid Müller (rechts) beim Abschluss-Talk (hier mit 
Professor Dr. med. Uwe Sander)



Wer ist besonders anfällig für Cyberchondrie?
Personen mit hoher gesundheitsbezogener Vigilanz, einem
Bias für negative Gesundheitsthemen, geringer Toleranz für
Unsicherheit und Vorliebe für Internetrecherchen sind be-
sonders anfällig für Cyberchondrie.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Eine völlige In-
ternetabstinenz ist ja kaum möglich ...
Wir empfehlen eine psychotherapeutische Behandlung, die
auf das Thematisieren und allmähliche Verändern von krank-
heitsbezogenen Überzeugungen fokussiert, so wie es von der
Behandlung der Hypochondrie bekannt ist. Es ist sicher nicht
sinnvoll, die völlige Abstinenz von internetbasierten Ge-
sundheitsrecherchen anzustreben. Die Patienten sollten da-
bei unterstützt werden, die Nutzung von gesundheitsbezo-
genen Internetportalen schrittweise zu reduzieren und einen
kontrollierten Umgang mit digitalen Angeboten zu erlernen.
Die Therapie wird dabei um Behandlungselemente ergänzt,
die sich bei der Psychotherapie anderer internetbezogener
Störungen wie zum Beispiel der Online-Computerspielsucht
oder der Online-Kaufsucht als hilfreich erwiesen haben.   ■
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Dr. Daniel Kalthoff, Koordinator des GesundheitsCampus Osnabrück,
stellt den Roboter Pepper vor
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